
 
1. Änderung der Satzung der Fachhochschule Lübeck für den 

Beirat des Bachelorstudiengangs  
„Food Processing“  

Vom 12. Dezember 2011 

 
Aufgrund des § 6 Abs. 2 des Hochschulgesetzes (HSG) vom 28. Februar 2007 (GVOBl. 
Schl.-H.S. 184), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Februar 2011 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 34, ber. GVOBl. Schl.-H. S. 67), hat der Senat der Fachhochschule Lübeck am 
12. Oktober 2011 nach Anhörung der betroffenen Fachbereiche vom 21. September 2011 
und mit Zustimmung des Hochschulrates vom 9. Dezember 2011 folgende Satzung 
beschlossen: 

 
 

Artikel 1 
Änderungen 

 
Die Satzung der Fachhochschule Lübeck für den Beirat des Bachelorstudiengangs 
„Food Processing“ vom 10. März 2011 (NBl. MWV. Schl.-H. S. 51) wird wie folgt 
geändert: 
 
In § 2 Abs. 1 wird folgender neuer letzter Satz hinzugefügt: 
 
„Die Industriemitglieder des Beirats üben ihre Tätigkeit nach dieser Satzung 
ehrenamtlich aus.“ 
 
 

Artikel 2 
In-Kraft-Treten 

Diese Satzung tritt mit dem Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

Diese Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen.  
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